
In fob la t t  Ausb i ldungsass is tent  –  PT  28/01/21  Se i te  1  von 2  
in  Ausb i ldung  ( In t ernet )  

Information zur 
Beschäftigung eines psychologischen Aus-
bildungsassistenten* 
(Bit te beachten Sie, dass dieses Merkblatt  keinen Anspruch auf Vollständigkeit  erhebt 
und eine Rechtsberatung  nicht ersetzen kann.)  

Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen die männliche Form verwendet. Selbs t-
verständl ich sind Ärzt innen und Psychotherapeut innen eingeschlossen.   

Nach der Ausbi ldungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychother a-
peuten (PsychTh-APrV) kann der in Ausbi ldung zum Psychologischen Psychother a-
peuten bef indl iche Ausbi ldungstei lnehmer nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 PsychTh -APrV 
i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 3 Psychotherapeutengesetz (PsychThG) mindestens 600 Stu n-
den seiner prakt ischen Tätigkeit  u. a.  

 in der Praxis eines Arztes mit einer ärzt l ichen Weiterbi ldung in der Psych o-
therapie oder

 eines Psychologischen Psychotherapeuten erbr ingen.

Nach der Ausbi ldungs- und Prüfungsverordnung für Kinder -  und Jugendl ichenpsy-
chotherapeuten (KJPsychTh-APrV) kann der in Ausbi ldung zum Kinder - und Jugend-
lichenpsychotherapeuten bef indliche Ausbi ldungstei lnehmer nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
KJPsychTh-APrV i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr.  3 Psychotherapeutengesetz (PsychThG) 
mindestens 600 Stunden seiner prakt ischen  Tätigkeit  u. a.  

 in der Praxis eines Arztes mit einer ärzt l ichen Weiterbildung in der Kinder -
und Jugendl ichenpsychotherapie oder

 in der Praxis eines Kinder - und Jugendl ichenpsychotherapeuten oder

 in der Praxis eines Psychologischen Psychotherapeuten, we nn dieser über-
wiegend Kinder und Jugendl iche behandelt,  erbringen.

Die Beschäft igung von Assistenten bedarf  der vorher igen Genehmigung durch die Ka s-
senärzt l iche Vereinigung. Rückwirkende Genehmigungen können aus recht l ichen 
Gründen nicht ertei lt  werden.  

Voraussetzung für die Genehmigung eines Ausbildungsassistenten  
Die Beschäft igung eines psychologischen Ausbi ldungsassistenten bedarf  nach § 32 
Abs. 2 Ärzte-ZV der vorherigen Genehmigung durch die Kassenärzt l iche Verein i-
gung und wird unter nachfolgenden Voraussetzungen ertei lt :   

 Genehmigungsfähig ist nur die Assistenz eines Ausbi ldungskandidaten, der
eine Ausbildung nach § 5 f f  PsychThG i.V.m. der PsychTh -/KJPsychTh-APrV
durchführt,  d.h. seine Ausbi ldung nach dem 31.12.1998 an einer nach § 6
PsychThG anerkannten Ausbi ldungsstätte begonnen hat. Der entsprechende
Nachweis ist durch Vorlage einer Bescheinigung der Ausbi ldungsstätte über
den Beginn der Ausbildung zu führen.

 Zur Beschäft igung von psychologischen Ausbi ldungsassistenten sind nur di e-
jenigen Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder - und Jugendl ichenpsy-
chotherapeuten sowie ärzt l ichen Psychotherapeuten ( i.  f .  Ausbi lder genannt)
berecht igt,  mit denen die jeweil ige nach § 6 Abs. 1 PsychThG staatl ich ane r-
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kannte Ausbi ldungsstätte zur Durchführung der prak t ischen Tätigkeit  im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der PsychTh - /  KJ PsychTh-APrV kooperiert.  Das 
Vorl iegen einer derart igen Kooperation ist gegenüber der Kassenärzt l iche 
Vereinigung Hamburg  nachzuweisen. Der Nachweis kann durch Vorlage der 
Kooperationsvereinbarung geführt werden oder durch eine schrif t l iche Bestä-
t igung der staatl ich anerkannten Ausbi ldungsstätte, aus der hervorgeht, dass 
eine Kooperat ion im o. g. Sinne besteht.  

 Die Assistentengenehmigung kann nur für die Beschäft igung derjenigen Au s-
bi ldungskandidaten ertei lt  werden,  die sich in Ausbi ldung bei der Ausbi l-
dungsstätte bef inden, die mit dem Antragstel ler kooper iert.

Hinweise zur Abrechnung 
Innerhalb der prakt ischen Tät igkeit  kann der Ausbi ldungsassistent keine eigenen 
Leistungen erbringen, sondern nur unter Anleitung un d in Verantwortung des 
Lehrtherapeuten tät ig werden. Die unter Anleitung erbrachten Leistungen werden 
dem Lehrtherapeuten zugerechnet. Sie stel len damit letzt l ich Leistungen des 
Lehrtherapeuten dar. In der Phase der prakt ischen Tätigkeit  ist es nicht zuläs sig, 
dass der Ausbi ldungsassistent selbstständig ohne jede Anleitung und Aufsicht 
tät ig wird. Durch die Kennzeichnung der Leistungen mit der LANR des 
Lehrtherapeuten kommt zum Ausdruck, dass es sich um persönliche Leistungen 
des Lehrtherapeuten handelt.  Werden Leistungen eines Ausbi ldungsassistenten 
ohne Anleitung und Aufsicht erbracht, können diese nicht dem Lehrtherapeuten 
zugerechnet werden und dürfen nicht unter dessen LANR abgerechnet werden.  

Im Unterschied dazu führen Ausbi ldungstei lnehmer im Rahmen  der prakt ischen 
Ausbi ldung in Ausbildungsinst ituten eigene Patientenbehandlungen unter Supe r-
vis ion durch. Der Ausbi ldungsabschnitt  "prakt ische Ausbi ldung", beschreibt einen 
vert ief ten Teil der Ausbildung und wird vom Ausbildungsteilnehmer erst nach A b-
schluss der prakt ischen Tätigkeit  absolviert.  Die Leistungen werden vom ermäc h-
t igten Ausbi ldungsinst itut direkt über die Krankenkassen abgerechnet.  

Weiterführende Hinweise 

 Aus der Ertei lung der Genehmigung zur Beschäft igung eines psychologischen
Ausbi ldungsassistenten kann kein Anspruch auf Anrechenbarkeit  der genehmi g-
ten Ausbi ldungszeit  auf  die Ausbi ldung zum Psychologischen Psychotherapeuten
oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten hergeleitet werden. Die G e-
nehmigung berechtigt den Vertragsarzt/  Vertr agspsychotherapeut ledigl ich dazu,
den Ausbildungsassistenten während des ihm genehmigten Zeitraumes in seiner
Praxis zu beschäft igen und die von diesem im Rahmen seiner Ausbildung unter
Anleitung erbrachten Leistungen abzurechnen. Ob und inwieweit diese A usbi l-
dungszeit  des Assistenten in der Praxis des Vertragsarztes oder Vertragsps y-
chotherapeuten als Teil der prakt ischen Tätigkeit  im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 2
Nr. 2 der PsychTh- /  KJ PsychTh-APrV anerkannt wird, obl iegt der Entscheidung
der hierfür zuständigen Behörde (§ 10 PsychThG).

 Die Assistentengenehmigung kann nur für dasjenige Verfahren und diejenige
Anwendungsform nach den Psychotherapie -Richtl in ien ertei lt  werden, für die der
Vertragsarzt/Vertragspsychotherapeut über eine Abrechnungsgenehmigung ver-
fügt.

 Sofern Sie Ihren Assistenten über den bislang genehmigten Zeitraum hinaus b e-
schäft igen möchten, ist hierfür eine Verlängerungder Genehmigung erforderlich.
Bit te beantragen Sie auch diese spätestens einen Monat vor Ablauf  der u r-
sprüngl ichen Genehmigung, damit geprüf t werden kann, ob eine Ver längerung
möglich ist.


